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Einladung und Ausschreibung 

zum Bezirkscup (Bez. SWA / SCH) &  

den Kreismeisterschaften Skikreis Baar 

am 27. Februar 2016 am Skilift Hochlitten / Riefensberg AUT 

Gesamtleitung: Andreas Bacher, SC Wurmlingen 

Rennleitung: Randolf Bacher, SC Wurmlingen 

Streckenchef: Peter Wolf, SC Wurmlingen 

Kurssetzer: Bezirkstrainer 

Torrichterchef: Henry Grüneberg, SC Wurmlingen 

Zeitnahme/Auswertung: Andreas Bacher, SC Wurmlingen 

Schiedsrichter: nach Einteilung 

Trainervertreter: Wird am Samstag vor Ort bestimmt 

Disziplin: 2x Riesenslalom á 1 Durchgang 

 Je nach Ablauf kann es sein, dass der 2. Riesenslalom 

  in 2 Durchgängen durchgeführt wird. 

Rennstrecke: Skigebiet Hochlitten / Rennstrecke III 

Sanitätsdienst: örtliche Bergwacht 

Schlechtwetter: Bei zweifelhaften Schnee- und 

 Witterungsbedingungen behält sich der Veranstalter 

 eine Absage der Wettkämpfe vor. 

Auskunft: Tel.: 07461/1719245 ab 18 Uhr 

 www.skiclub-wurmlingen.de 

Wettkampfbestimmung: Die Wettkämpfe werden nach den  

 Bestimmungen der DWO durchgeführt. 

Teilnahmeberechtigt: U8 – U21 w/m, Aktive w/m 

  Bambini-Regelung gem. Beschluss 

Meldung: Vereinsweise an Andreas Bacher 

  E-Mail: meldung@sc-wurmlingen.de 

  Mittwoch 24.02.2016 um 20 Uhr 

 Nachmeldegebühr von 4,- EUR/Läufer 

Startgeld: 8 EUR pro Rennen und Läufer  

mailto:meldung@sc-wurmlingen.de
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Vorläufiger Zeitplan: Samstag 27.02.2016 

  8:30 Uhr Startnummernausgabe am Parkplatz 

  09:15 – 09:45 Uhr Besichtigung 1. Durchgang 

  10:00 Uhr Start 1. Durchgang 

  ca. 11:30 – 12:00 Uhr Besichtigung 2. Riesenslalom 

  ca. 12:15 Uhr Start 2. Riesenslalom 

 30 Min. nach Rennende Siegerehrung 

Haftung: Der Organisator und Veranstalter übernimmt keine 

Haftung für Schäden aller Art bei Teilnehmer, 

Funktionären, Zuschauern und sonstigen Dritten. 

Skirennsport kann zu Verletzungen führen. Die 

Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko des Wettkämpfers 

bzw. seines gesetzlichen Vertreters. Es bleibt dem 

Teilnehmer überlassen, das Risiko durch geeignete 

Schutzkleidung zu verringern. Für den Wettbewerb 

besteht laut IWO/DWO Helmpflicht! Es wird auf die 

Versicherungspflicht der Teilnehmer hingewiesen. 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und einen sportlich fairen und 

verletzungsfreien Wettkampf. 

Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, das Rennen 

kurzfristig abzusagen. 

 

 Manuel Knittel Andreas Bacher 

 1. Vorstand Sportwart 
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Haftungsausschluss 

1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer (DSV): 

In der DSV Aktiven-Erklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer 

detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von den wettkampfspezifischen Risiken und 

Gefahren sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie insoweit 

bei der Ausübung der von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben 

erleiden können. Schließlich haben sie sich verpflichtet, eine eigene Risikobeurteilung 

dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen Könnens sich zutrauen 

die Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem 

verpflichtet, auf von ihnen erkannte Sicherheitsmängel hinzuweisen. Durch ihren Start 

bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke zum Ausdruck sowie zum anderen 

deren Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktivenerklärung 

ausdrücklich bestätigt, für das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu 

sein. Diese Erklärungen sind gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich. 

 

2. Verschulden des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen: 

Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet 

und der Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe 

hierfür ein Verschulden, dass diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des 

Athleten. Der Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen 

Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. Wenn durch seine Teilnahme am 

Wettkampf ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein 

ihn treffen kann. Es dient deshalb seinem eigenen Interesse, ausreichend 

Versicherungsschutz zu haben. 

 

 


